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ec(t>ftl)ilfc ober eta«<sl)tlfe.
SRan ift ftdj rootjl !aum barüber im 3weifel, bafj

ftdf) unfer ©eroerbeftanb, ganz befonbetS aber imfer £anb»
roetferfianb, in einer feßr preïâren Sage befinbet. ®aS

ifi nidfjt nur non ber Aßgemeinheit, fonbetn fchliefiltch
auch, aßerbingS erft nach langem ©träuben, non ben

Scannern unferer Regierung anerfannt roorben. SRan

batte über aß ber ©ojialpolitif jugunften ber Arbeiter»

îlaffc ben felbftänbigen Unternehmer, ben fpanbroerlS»
meifter ufro. oergeffen, unb btefer felbft bat wobt jähre»

lang unter feiner prefären Sage gelitten, aber nie ben

SRut gefunben, ficï) aufzuraffen, um ftdj fein Siccî)t zu

oetfdjaffen. ®te berufenen 93ertretungen beS fpanbroetîS

raaren nur mit fehr roentgen Ausnahmen z« ©ebilben

berabgefunïen, bie zu frudjtlofer qSaffioität oerurteilt, nur
in bie Sffentlichfett traten, roenn eS gait, bet 93erfamm»

hingen ober gar geftlichfetten ©patter ju bitben.

©rft in fe^tger KrtegSzelt machen fich aßerbingS ernft»

bafte 93eftrebungen bemertbar, bie eine 93efferung am

flreben, fie ftnb aber noch nicht auf ber ganzen Slnie

fraftooß genug, ©teflenroeife fchimpft man nun wohl
lauter unb energifcher unb forbert Çitfe nom ©taate,

um fdblieëticb ebenforoenig Z" erreichen, rote früher, als

man noch feiig fchlummerte; benn bte Dhten beS lieben

Slater ©taat roaren biet unb fetn geß hart geroorben.

Unb fo litt man benn roelter unter ben AuSroüdhfen

eines zur geroaltigen SRadER angeroachfenen ©rofjfapitalis»
muS unb unter bem ©etroriSmuS ber Strbeiterfdjaft.

AßeS ©threten nach ©tadtShilfe nü^te nichts unb ber

Heine Unternehmer jroifd^en Siefen beiben dächten hatte

nichts, al§ Me erbaultche 2tuSftcî)t, über îurz ober lang
aufgerieben zu roetben.

gtüe lieblichen Sieben, oon roober fte auch tarnen,

tonnten aber ba§ ©terben nicht oerfüjjen, bte gelegen!-

lieben Sßetfprechungen, baS unabroenbbar fdfjetnenbe ®e»

fdbict nicht aufhalten.
©teßenroetfe fah man baS auch ein unb organtfterte

fich, um bie Sage zu oerbeffern. 3n ben meiften jjaflen
oerliefj man fidb aber als getreuer unb geporfamer ©taats»

bürger noch immer oiel Z" feh^ auf btejStaatëhtjffe unb

oetîannte ben großen SBert ber ©elbfthtlje- @3 # Sanz

unglaublich, welche Abnetgung im allgemeinen noch oiel»

fach Hegen bie ©elbfthilfe befiehl- SRan ftrebt »ielfach

banach, bte bem lleinen ©eroetbe feinbilde ©ntrotctlung

burch gefehgeberifche SRafjnahmen aufzuhalten uno feç

altes auf biefe eine Karte. ©et mobernen ©ntrotctlung,

bie als Snbziel bte Sßemid&tung unfereS ©eroerbeftanbeS

erftrebt, burch eigene Arbeit einen feften ®amm entgegen»

Zufetjen, oergifjt man ganz babei. ©aben in aber bte

AuSficht fehr gering, bafj ber ©taat z- ^ ©rofj»

îapital zu gunften beS tletnen Unternehmers hemmt unb

mir fehen auch hierin nicht ben richtigen 2»eg, bem

fleinen SRanne zu helfen, ©eibftoerfiänblich muffen aue

AuSroüdhfe, bie bie Konîurrenz beS ©rofjîapttalS mit fta)

bringt, rücEfichtSloS befeitigt roetben. ®te Konîurrenz
beS ©tojjfapitalS burch gefe^UcheS SSerbot ober @tn»

fAräntungen zu befettigen gebt aber nicht an. ©rbroffeln

bürfen roir e§ burch ben ©taat nicht, ©benforoentg fann

aber ber ©taat auch mit ©eroaltmafjregeln gegen oen

©erroriSmuS ber ©eroerîfchaften oorgeben unb bte Jr»

ganifation ber Arbeiterfchaft ïurzerhanb oerbteten, felbft

roenn fie fidb fchroere roirtfchaftltche AuSfchreitungen zu»

fdhulben tommen laffen. ^ ^
2Bir leben in einem tßerfaffungSftaat unb jebetmann

bat baS freie «Recht, fich mit fetnen ©efinnungS» ober

S3etufSgenoffen zufammenzufchlieffen. ©taat§t)ilfe oerfagt
hier unter aßen Umftänben unb eS ift nicht einzugeben,

roarum bte ©eroerbetreibenben unb ibte Drganifationen
fo oft unb fo oiel nach ©taatShilfe rufen. ©troaS anbereS

ift eS, bem ©rofjîapital ober ben ©eroerîfchaften auf bem
SSßege ber ©elbftbilfe beizutommen.

3Jtan roetfe nur einmal einen SBltct auf bie groß-
fapitaliftifchen 93etbänbe: ©tablroerfSoerbanb, Kohlen»
fpnbifat, IRobetfenfpnbifat, unb roie fte aße beiden, man
blicte einmal auf bie ©eroerîfchaften unb fiaune, roaS
biefe lebigltch burch ©elbftbilfe erreicht haben, ©erabe
fte beroeifen, bah ©elbftbilfe fdblie^li^ audh ben ©taat
Zrotngt, belfenb einzugreifen. 2Benn ber ©taat, oeranla^t
burdh eine gewaltige Drganifation aßer Arbeitgeber, fetne
Çilfe anbietet, bann roäre eS natürlich grofjer Unfinn,
biefe fpilfe auSzufdhlagen, man foß fte banïbar annehmen,
©rft aber muB bie ©elbfthilfe etnfehen, um ben ©taat
Zu feiner «Pflid&t z« zwingen, gunächft gilt eS, C>anb
an bte eigene Söefferung zu legen unb ba§ richtige Seben
in bie etgenen Siethen zu brtngen unb ba ift eS oteßetdht
ganz angebracht, einige Sßlnfe zu geben.

SSor aßen ®tngen îommt eS überaß roefentlidh bar=
auf an, baff bie Seitung einer SerufSorganifation, roeldhe
bte Çebung eines ©tanbeS unb fetner roirtfcbaftltchen
Sage zum 3tele hat, in bte richtigen fpänbe gelegt roirb.
Saiîraftige energifdhe SJlänner müffen an bie ©pi^e ber
Seroegung gefteßt werben. Siidht baS petfönliche Anfehen
ober gar ber ©elbbeutel bürfen hier auSfchlaggebenb
fetn, fonbetn lebigltch bie ftäbigfelt, eine S3eroegung in
bte richtigen Sahnen zu lenfen. SJlan barf niemals fe»
manbem ein Amt aufbrängen, ber eS nicht recht oerfeben
îann. ®ann ift eS aber audh eine greffe Çauptfache,
baff man ben Seitern ihre fchroere Arbeit nach SRögltdh»
fett erleichtert unb fte burch bte richtige Unterftühung er»
muntert. QebeS Sftitglteb muff hier auf bem fßoften fein.
Sticht baburdh, baff man SRitglieb beS Arbeitgeberoer»
hanbeS geworben ift, hat man Pflichten getan, nein, erft
roenn man SRitglieb geroorben ift, hat man Pflichten
übernommen, bann beginnt bie Arbeit zur Hebung beS

S3erufe§.
SRan fönnte ba oon ©rfabrungen reben, bie tatfach»

lieh trauriger Statur ftnb. SRan frage btefen ober fenen
Kaffier etneS ïkrbanbeS, unb man roirb ®Inge zu hören
beîommen, bie fehr roenig erfreulich ftnb: S)te Beiträge
gehen unregelmöBig ober gar nicht ein, unb roenn gar
einmal ber Kaffler auf bte Sîotroenbigîeit hinroeift, bte
Beiträge zu erhöhen, bann roirb er gar roohl mit groffem
Çaûo als unfähig zum Seufel gejagt unb ber Sßorftanb
betommt aßerlet lieblidhe Singe zu hören. SBer fetne
Pflicht tun roiß im SSerbanbe, hat roahrlid) aße Urfad^e,
mit fetner 3ett zu redhnen unb bte ißm zur Verfügung
ftehenbe frete gett nach SRögli^feit ber S3er6anbSarbeit
ZU roibmen, ganz gleich, ob er zum S3orftanb gehört ober
ganz einfaches SRitglteb ift. ®te für SSerbanbSarbeit
aufgeroenbete 3eit macht ftch immer bezahlt. SRan foß
ftch nidjt fcheuen, tn ben SRitglteberoerfammlungen ein»
mal atiueße gmgen anzufdhneiben, obS rooßl ober wehe
tut, foß ftch anberfettS aber audh baoor hüten, etne nuh»
lofe ©chatte tnS lîfetlofe zu treiben. @ln SSerbanb ift
nicht bazu ba, ©elegenhett zu fruchtlofen ©efprächen zu
fdhaffen, fonbern praftifche Arbeit zu leiften. SRan forge
— baS geht befonberS bie SSorftänbe an — für zwei»
mäBige gute 23orträge. Stebner finb immer zu finben
unb zu haben, bte für ©elb unb gute SBorte gerne etnen
ißortrag übernehmen.

Auf btefe Art unb SBeife foß ber SSorftanb bte Sßer»

fammlungen intereffant geftalten unb bte SRitglieber
müffen babei helfen.

Auf btefe SBetfe werben SSorftanb unb SRitglieber
Zur ©elbfthilfe erzogen uttb ber ©rfolg roirb zeigen, baff
man ftch auf bem richtigen SBege befinbet.
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Selbsthilfe oder Staatshilfe.
Man ist sich wohl kaum darüber im Zweifel, daß

sich unser Gewerbestand, ganz besonders aber unser Hand-
werkerstand, in einer sehr prekären Lage befindet. Das
ist nicht nur von der Allgemeinheit, sondern schließlich

auch, allerdings erst nach langem Sträuben, von den

Männern unserer Regierung anerkannt worden. Man
hatte über all der Sozialpolitik zugunsten der Arbeiter-
klaffe den selbständigen Unternehmer, den Handwerks-
meister usw. vergessen, und dieser selbst hat wohl jähre-
lang unter seiner prekären Lage gelitten, aber nie den

Mut gefunden, sich aufzuraffen, um sich sein Recht zu

verschaffen. Die berufenen Vertretungen des Handwerks

waren nur mit sehr wenigen Ausnahmen zu Gebilden

herabgesunken, die zu fruchtloser Passivität verurteilt, nur
in die Öffentlichkeit traten, wenn es galt, bel Versamm-

lungen oder gar Festlichkeiten Spalier zu bilden.

Erst in jetziger Kriegszett machen sich allerdings ernst-

hafte Bestrebungen bemerkbar, die eine Besserung an-

streben, sie sind aber noch nicht auf der ganzen Linie

kraftvoll genug. Stellenweise schimpft man nun wohl
lauter und energischer und fordert Hilfe vom Staate,

um schließlich ebensowenig zu erreichen, wie früher, als

man noch selig schlummerte; denn die Ohren des lieben

Vater Staat waren dick und sein Fell hart geworden.

Und so litt man denn weiter unter den Auswüchsen

eines zur gewaltigen Macht angewachsenen Großkapitalis-
mus und unter dem Terrorismus der Arbeiterschaft.

Alles Schreien nach Stacktshilfe nützte nichts und der

kleine Unternehmer zwischen diesen beiden Mächten hatte

nichts, als die erbauliche Aussicht, über kurz oder lang
aufgerieben zu werden.

Alle lieblichen Reden, von woher sie auch kamen,

konnten aber das Sterben nicht versüßen, die gelegen!-

lichen Versprechungen, das unabwendbar scheinende Gc-

schick nicht aufhalten.
^Stellenweise sah man das auch ein und organisierte

sich, um die Lage zu verbessern. In den meisten Fallen

verließ man sich aber als getreuer und gehorsamer Staats-
bürger noch immer viel zu sehr auf die Staatshufe und

verkannte den großen Wert der Selbsthilfe. Es ist ganz

unglaublich, welche Abneigung im allgemeinen noch vteU

fach gegen die Selbsthilfe besteht. Man strebt vielfach

danach, die dem kleinen Gewerbe feindliche Entwicklung

durch gesetzgeberische Maßnahmen aufzuhalten und setz

alles auf diese eine Karte. Der modernen Entwicklung,

die als Endziel die Vernichtung unseres Gewerbestandes

erstrebt, durch eigene Arbeit einen festen Damm entgegen-

zusetzen, vergißt man ganz dabei. Dabei ist aber die

Aussicht sehr gering, daß der Staat z. B. das Groß-

kapital zu gunsten des kleinen Unternehmers hemmt und

wir sehen auch hierin nicht den richtigen Weg, dem

kleinen Manne zu helfen. Selbstverständlich muffen alle

Auswüchse, die die Konkurrenz des Großkapitals mit sich

bringt, rücksichtslos beseitigt werden. Die Konkurrenz

des Großkapitals durch gesetzliches Verbot oder Ein-

schränkungen zu beseitigen geht aber nicht an. Erdrosseln

dürfen wir es durch den Staat nicht. Ebensowenig kann

aber der Staat auch mit Gewaltmaßregeln gegen den

Terrorismus der Gewerkschaften vorgehen und die Or-

ganisation der Arbeiterschaft kurzerhand verbieten, selbst

wenn sie sich schwere wirtschaftliche Ausschreitungen zu-

schulden kommen lassen. ^ ^
Wir leben in einem Verfaffungsstaat und jedermann

hat das freie Recht, sich mit seinen Gestnnungs- oder

Berufsgenoffen zusammenzuschließen. Staatshilfe versagt

hier unter allen Umständen und es ist nicht einzusehen,

warum die Gewerbetreibenden und ihre Organisationen
so oft und so viel nach Staatshilfe rufen. Etwas anderes

ist es, dem Großkapital oder den Gewerkschaften auf dem
Wege der Selbsthilfe beizukommen.

Man werfe nur einmal einen Blick auf die groß-
kapitalistischen Verbände: Stahlwerksverband, Kohlen-
syndikat, Roheisensyndikat, und wie sie alle heißen, man
blicke einmal auf die Gewerkschaften und staune, was
diese lediglich durch Selbsthilfe erreicht haben. Gerade
sie beweisen, daß Selbsthilfe schließlich auch den Staat
zwingt, helfend einzugreifen. Wenn der Staat, veranlaßt
durch eine gewaltige Organisation aller Arbeitgeber, seine
Hilfe anbietet, dann wäre es natürlich großer Unsinn,
diese Hilfe auszuschlagen, man soll sie dankbar annehmen.
Erst aber muß die Selbsthilfe einsetzen, um den Staat
zu seiner Pflicht zu zwingen. Zunächst gilt es, Hand
an die eigene Besserung zu legen und das richtige Leben
in die eigenen Reihen zu bringen und da ist es stielleicht
ganz angebracht, einige Winke zu geben.

Vor allen Dingen kommt es überall wesentlich dar-
auf an, daß die Leitung einer Berufsorganisation, welche
die Hebung eines Standes und seiner wirtschaftlichen
Lage zum Ziele hat. in die richtigen Hände gelegt wird.
Tatkräftige energische Männer müssen an die Spitze der
Bewegung gestellt werden. Nicht das persönliche Ansehen
oder gar der Geldbeutel dürfen hier ausschlaggebend
sein, sondern lediglich die Fähigkeit, eine Bewegung in
die richtigen Bahnen zu lenken. Man darf niemals je-
mandem ein Amt aufdrängen, der es nicht recht versehen
kann. Dann ist es aber auch eine große Hauptsache,
daß man den Leitern ihre schwere Arbeit nach Möglich-
keit erleichtert und sie durch die richtige Unterstützung er-
muntert. Jedes Mitglied muß hier auf dem Posten sein.
Nicht dadurch, daß man Mitglied des Arbeitgeberoer-
bandes geworden ist, hat man Pflichten getan, nein, erst
wenn man Mitglied geworden ist, Hai man Pflichten
übernommen, dann beginnt die Arbeit zur Hebung des

Berufes.
Man könnte da von Erfahrungen reden, die tatsäch-

lich trauriger Natur sind. Man frage diesen oder jenen
Kassier eines Verbandes, und man wird Dinge zu hören
bekommen, die sehr wenig erfreulich sind: Die Beiträge
gehen unregelmäßig oder gar nicht ein, und wenn gar
einmal der Kassier auf die Notwendigkeit hinweist, die
Beiträge zu erhöhen, dann wird er gar wohl mit großem
Hallo als unfähig zum Teufel gejagt und der Vorstand
bekommt allerlei liebliche Dinge zu hören. Wer seine
Pflicht tun will im Verbände, hat wahrlich alle Ursache,
mit seiner Zeit zu rechnen und die ihm zur Verfügung
stehende freie Zeit nach Möglichkeit der Verbandsarbeit
zu widmen, ganz gleich, ob er zum Vorstand gehört oder
ganz einfaches Mitglied ist. Die für Verbandsarbeit
aufgewendete Zeit macht sich immer bezahlt. Man soll
sich nicht scheuen, in den Mitgliederversammlungen ein-
mal aktuelle Fragen anzuschneiden, obs wohl oder wehe
tut, soll sich anderseits aber auch davor hüten, eine nutz-
lose Debatte ins Uferlose zu treiben. Ein Verband ist
nicht dazu da, Gelegenheit zu fruchtlosen Gesprächen zu
schaffen, sondern praktische Arbeit zu leisten. Man sorge
— das geht besonders die Vorstände an — für zweck-
mäßige gute Vorträge. Redner sind immer zu finden
und zu haben, die für Geld und gute Worte gerne einen
Vortrag übernehmen.

Auf diese Art und Weise soll der Vorstand die Ver-
sammlungen interessant gestalten und die Mitglieder
müssen dabei helfen.

Auf diese Weise werden Vorstand und Mitglieder
zur Selbsthilfe erzogen und der Erfolg wird zeigen, daß
man sich auf dem richtigen Wege befindet.
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